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Abschnitt 1
Aufgaben und Befugnisse der Verfassungsschutzbehörde

§ 1*
Zweck des Verfassungsschutzes

Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder.

__________
* § 1 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. April 2004.

§ 2
Organisation

(1) Die Aufgaben des Verfassungsschutzes werden von der Verfassungsschutzbehörde 
wahrgenommen. Verfassungsschutzbehörde ist das Innenministerium. Es unterhält für 
diese Aufgaben eine besondere Abteilung.

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf Dienststellen der Polizei, Dienststellen der Polizei 
dürfen der Verfassungsschutzbehörde nicht angegliedert werden.

§ 3
Bedienstete

Mit Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde dürfen nur Personen betraut werden, die 
nach ihrer Persönlichkeit und nach ihrem Verhalten die Gewähr dafür bieten, dass sie 
jederzeit für die Sicherung und Erhaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
eintreten.

§ 4
Zusammenarbeit

(1) Die Verfassungsschutzbehörde ist verpflichtet, mit Bund und Ländern in 
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit 
besteht insbesondere in gegenseitiger Unterstützung und Information sowie in der 
Unterhaltung gemeinsamer Einrichtungen.

(2) Die Verfassungsschutzbehörden anderer Länder dürfen im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes nur im Einvernehmen, der Bund nach Maßgabe bundesrechtlicher Vorschriften 
nur im Benehmen mit der Verfassungsschutzbehörde Mecklenburg-Vorpommerns tätig 
werden.

§ 5*
Aufgaben des Verfassungsschutzes

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe sammelt und wertet die Verfassungsschutzbehörde sach- 
und personenbezogene Daten, insbesondere Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen aus 
über

1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche 



Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes 
oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben,

2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes für eine fremde Macht im Geltungsbereich dieses Gesetzes,

3. Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die durch Anwendung von 
Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der 
Bundesrepublik Deutschland gefährden,

4. Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung (Artikel *9 Abs. 2 des 
Grundgesetzes) oder gegen das friedliche Zusammenleben der Völker (Artikel *26 Abs. 1 
des Grundgesetzes) gerichtet sind.

(2) Die Verfassungsschutzbehörde informiert die zuständigen Stellen und die Öffentlichkeit 
über Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand und die 
Sicherheit des Bundes und der Länder. Den staatlichen Stellen soll ermöglicht werden, 
rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahren zu treffen.

(3) Die Verfassungsschutzbehörde wirkt mit

1. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen nach Maßgabe des 
Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vom 22. Januar 1998 (GVOBl. M-V S. 114, 195), 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. April 2004 (GVOBl. M-V S. 167), sowie bei 
Zuverlässigkeitsüberprüfungen in den übrigen gesetzlich bestimmten Fällen,

2. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von im öffentlichen Interesse 
geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gegen die 
Kenntnisnahme durch Unbefugte.

(4) Die Verfassungsschutzbehörde ist an die allgemeinen Rechtsvorschriften gebunden 
(Artikel *20 des Grundgesetzes).

__________
* § 5 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. April 2004.

§ 6
Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung solche politisch 
bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 
Personenzusammenschluss, die darauf gerichtet sind, einen der in Absatz 3 genannten 
Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen,

2. Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes solche politisch 
bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 
Personenzusammenschluss, die darauf gerichtet sind, die Freiheit des Bundes oder eines 
Landes von fremder Herrschaft aufzuheben, ihre staatliche Einheit zu beseitigen oder ein 
zu ihnen gehörendes Gebiet abzutrennen,



3. Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes solche politisch 
bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 
Personenzusammenschluss, die darauf gerichtet sind, den Bund, die Länder oder deren 
Einrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich zu beeinträchtigen.

(2) Eine Bestrebung im Sinne des Gesetzes ist insbesondere dann gegeben, wenn sie auf 
Gewaltanwendung gerichtet ist oder sonst ein kämpferisches und aggressives Verhalten 
gegenüber den in Absatz 3 genannten Grundsätzen erkennen lässt.

(3) Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne dieses Gesetzes zählen:

1. das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch 
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 
auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl zu wählen,

2. die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung 
der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht,

3. das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition,

4. die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der 
Volksvertretung,

5. die Unabhängigkeit der Gerichte,

6. der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und

7. die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.

(4) Für einen Personenzusammenschluss handelt, wer ihn in seinen Bestrebungen 
nachdrücklich unterstützt. Verhaltensweisen von Einzelpersonen, die nicht in einem oder 
für einen Personenzusammenschluss handeln, sind Bestrebungen im Sinne dieses 
Gesetzes, wenn sie auf Anwendung von Gewalt gerichtet sind oder aufgrund ihrer 
Wirkungsweise geeignet sind, ein Schutzgut dieses Gesetzes erheblich zu beschädigen.

(5) Betroffene Personen sind Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte für 
Tätigkeiten oder Bestrebungen gemäß § 5 Abs. 1 vorliegen. Dritte sind Personen, bei 
denen keine derartigen Anhaltspunkte vorliegen.

(6) Gewalt im Sinne dieses Gesetzes ist die Anwendung körperlichen Zwanges gegen 
Personen und die gewalttätige Einwirkung auf Sachen.

§ 7
Rahmen für die Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörde

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf sach- und personenbezogene Daten nur erheben, 
verarbeiten und nutzen, soweit sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz 
erforderlich sind. Voraussetzung für die Sammlung von Informationen im Sinne des § 5 
Abs. 1 ist das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte, die, insgesamt betrachtet und unter 
Einbeziehung nachrichtendienstlicher Erfahrungen, den Verdacht einer der in § 5 Abs. 1 
genannten Bestrebungen oder Tätigkeiten rechtfertigen. Die Art und der Umfang des 



Umgangs mit Daten richtet sich nach den Vorschriften dieses Gesetzes. Soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt, gilt das Landesdatenschutzgesetz von Mecklenburg-
Vorpommern.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben darf die Verfassungsschutzbehörde nur die dazu 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen; dies gilt insbesondere für den Umgang mit 
personenbezogenen Daten. Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat sie 
diejenige zu treffen, die den einzelnen, insbesondere in seinen Grundrechten, und die 
Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf nicht zu 
einem Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Sie 
ist nur so lange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass er nicht erreicht 
werden kann.

§ 8
Funktionelle Trennung von Polizei und Verfassungsschutzbehörde

Polizeiliche Befugnisse stehen der Verfassungsschutzbehörde nicht zu; sie darf die Polizei 
auch nicht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen sie selbst nicht 
befugt ist.

§ 9
Formen der Datenerhebung

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten der betroffenen Person 
auch ohne deren Kenntnis bei ihr und bei Dritten erheben, wenn

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht von Bestrebungen oder Tätigkeiten gemäß 
§ 5 Abs. 1 vorliegen,

2. dies für die Erforschung und Bewertung von gewalttätigen Bestrebungen oder 
Tätigkeiten nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 erforderlich ist oder

3. dies zur Schaffung oder Erhaltung nachrichtendienstlicher Zugänge über Bestrebungen 
oder Tätigkeiten nach § 5 Abs. 1 erforderlich ist.

Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person mit ihrer Kenntnis erhoben, 
so ist sie über die Freiwilligkeit der Mitwirkung und den Verwendungszweck aufzuklären. 
Die Aufklärungspflicht umfasst bei einer beabsichtigten Übermittlung auch den Empfänger 
der Daten. Die Aufklärung kann unterbleiben, wenn die Tatsache, dass die Erhebung für 
Zwecke des Verfassungsschutzes erfolgt, aus besonderen Gründen nicht bekannt werden 
soll.

(2) Personenbezogene Daten von Dritten dürfen ohne deren Kenntnis nur erhoben 
werden, wenn

1. dies für die Erforschung von Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 5 Abs. 1 
vorübergehend erforderlich ist,

2. die Erforschung des Sachverhaltes auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre und

3. überwiegende schutzwürdige Belange der betroffenen Personen nicht entgegenstehen.



Daten Dritter dürfen auch erhoben werden, wenn sie mit zur Aufgabenerfüllung 
erforderlichen Informationen untrennbar verbunden sind. Daten, die für das Verständnis 
der zu speichernden Informationen nicht erforderlich sind, sind unverzüglich zu löschen. 
Dies gilt nicht, wenn die Löschung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist. 
In diesem Fall sind die Daten zu sperren; die gesperrten Daten dürfen nicht mehr genutzt 
werden.

(3) Ist zum Zwecke der Sammlung von Informationen die Weitergabe personenbezogener 
Daten unerlässlich, so dürfen schutzwürdige Interessen der betroffenen Person oder 
Dritter nur im unvermeidbaren Umfang beeinträchtigt werden.

§ 10*
Informationsbeschaffung mit nachrichtendienstlichen Mitteln

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur heimlichen Informationsbeschaffung, 
insbesondere zur heimlichen Erhebung personenbezogener Daten, nur folgende 
nachrichtendienstliche Mittel anwenden:

1. Inanspruchnahme von Vertrauensleuten, sonstigen geheimen Informanten und 
Gewährspersonen, vorbehaltlich Satz 2;

2. Einsatz von Bediensteten als verdeckte Ermittler;

3. Observationen;

4. Bildaufzeichnungen (Fotografieren, Filmen und Videografieren) außerhalb des 
Schutzbereiches des Artikels *13 des Grundgesetzes;

5. verdeckte Ermittlungen und Befragungen;

6. heimliches Mithören ohne Inanspruchnahme technischer Mittel;

7. heimliches Mithören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes unter 
Einsatz technischer Mittel außerhalb des Schutzbereiches des Artikels *13 des 
Grundgesetzes;

8. Beobachtung des Funkverkehrs auf nicht für den allgemeinen Empfang bestimmten 
Kanälen;

9. Verwendung fingierter biographischer, beruflicher oder gewerblicher Angaben 
(Legenden) mit Ausnahme solcher beruflicher Angaben, die sich auf die in Satz 3 
genannten Personen beziehen;

10. Beschaffung, Herstellung und Verwendung von Tarnpapieren und Tarnkennzeichen;

11. Überwachung des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs nach Maßgabe des aufgrund 
von Artikel *10 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes erlassenen Bundesgesetzes.

Minderjährige dürfen nicht nach Satz 1 Nr. 1 in Anspruch genommen werden. Personen, 
die berechtigt sind, in Strafsachen aus beruflichen Gründen das Zeugnis zu verweigern 
(§§ *53 und *53a der Strafprozessordnung), darf die Verfassungsschutzbehörde nicht von 



sich aus nach Satz 1 Nr. 1 zur Beschaffung von Informationen über Sachverhalte in 
Anspruch nehmen, auf die sich ihr Zeugnisverweigerungsrecht bezieht; Informationen, die 
diese Personen unter Verletzung des § *203 des Strafgesetzbuches rechtswidrig an die 
Verfassungsschutzbehörde weiterzugeben beabsichtigen, dürfen von dieser nicht 
entgegengenommen werden.

(2) Die Mittel nach Absatz 1 dürfen nur angewendet werden, wenn

1. die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 vorliegen,

2. sich ihr Einsatz gegen Dritte richtet, deren Einbeziehung in eine solche Maßnahme 
unumgänglich ist, um auf diese Weise Erkenntnisse über sicherheitsgefährdende oder 
geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht oder Bestrebungen zu gewinnen, die 
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen gegen die 
im § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 3 genannten Schutzgüter gerichtet sind oder

3. dies zur Abschirmung der Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegenstände und 
Nachrichtenzugänge des Verfassungsschutzes gegen sicherheitsgefährdende oder 
geheimdienstliche Tätigkeiten erforderlich ist.

(3) Die Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel gemäß Absatz 1 ist unzulässig, wenn die 
Informationsbeschaffung auf andere, die betroffene Person weniger beeinträchtigende 
Weise möglich ist. Eine geringere Beeinträchtigung ist in der Regel anzunehmen, wenn 
die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen oder durch Übermittlung nach § 24 
gewonnen werden können. Die Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel darf nicht außer 
Verhältnis zur Bedeutung des aufzuklärenden Sachverhaltes stehen. Die 
Verfassungsschutzbehörde darf die mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhobenen Daten 
nur für die in § 9 Abs. 1 genannten Zwecke nutzen. Daten, die für diese Zwecke nicht 
erforderlich sind, sind unverzüglich zu löschen. Sind diese Daten mit anderen, für die in § 
9 Abs. 1 genannten Zwecke erforderlichen Daten derart verbunden, dass sie nicht oder 
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand getrennt werden können, so sind diese 
Daten zu sperren; sie dürfen nicht mehr genutzt werden.

(4) Wirkt die Verfassungsschutzbehörde an Sicherheitsüberprüfungen im Sinne des § 5 
Abs. 3 Nr. 1 mit, so darf sie nur das nachrichtendienstliche Mittel der Tarnung von 
Mitarbeitern anwenden.

(5) Die Behörden des Landes sowie die Kommunalbehörden sind verpflichtet, der 
Verfassungsschutzbehörde Hilfe für Tarnungsmaßnahmen zu leisten.

(6) Die Anwendung des nachrichtendienstlichen Mittels nach Absatz 1 Nr. 7 bedarf im 
Einzelfall der Zustimmung des Innenministers, im Falle seiner Verhinderung der des 
Staatssekretärs, und der Zustimmung der nach dem Ausführungsgesetz des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern zu dem aufgrund von Artikel *10 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes erlassenen Bundesgesetzes gebildeten Kommission; bei Gefahr im 
Verzug ist unverzüglich die Genehmigung dieser Kommission nachträglich einzuholen. Die 
durch solche Maßnahmen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur nach 
Maßgabe des aufgrund von Artikel *10 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes erlassenen 
Bundesgesetzes verwendet werden.

(7) Die Zulässigkeit von Maßnahmen nach dem aufgrund von Artikel *10 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes erlassenen Bundesgesetz bleibt unberührt.



________
* § 10 Abs. 4 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. April 2004.

§ 11
Mitteilung an betroffene Personen

Betroffenen Personen sind Maßnahmen nach § 10 Abs. 6 Satz 1 nach ihrer Beendigung 
mitzuteilen, sobald eine Gefährdung des Zweckes des Eingriffs ausgeschlossen werden 
kann. Lässt sich im Zeitpunkt der Beendigung der Maßnahme noch nicht abschließend 
beurteilen, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, unterbleibt die Mitteilung so lange, bis eine 
Gefährdung des Zwecks der Maßnahme ausgeschlossen werden kann. Die nach dem 
Ausführungsgesetz zu dem aufgrund von Artikel *10 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes 
gebildete Kommission ist über die Gründe, die einer Mitteilung entgegenstehen, zu 
unterrichten; hält sie eine Mitteilung für geboten, so ist diese unverzüglich zu veranlassen.

§ 12
Registereinsicht durch die Verfassungsschutzbehörde

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Aufklärung

1. von Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind,
2. von Bestrebungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 bis 4

bei öffentlichen Stellen geführte Dateien, Akten und Register einsehen.

(2) Eine solche Einsichtnahme ist nur zulässig, wenn

1. die Aufklärung auf andere Weise nicht möglich erscheint, insbesondere durch eine 
Übermittlung der Daten durch die registerführende Stelle der Zweck der Maßnahme 
gefährdet würde,

2. die betroffenen Personen durch eine anderweitige Aufklärung unverhältnismäßig 
beeinträchtigt werden würden und

3. eine besondere gesetzliche Geheimhaltungsvorschrift oder ein Berufsgeheimnis der 
Einsichtnahme nicht entgegensteht.

(3) Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse dürfen nur zu den in Absatz 1 
genannten Zwecken verwendet werden. Daten, die für diese Zwecke nicht erforderlich 
sind, sind unverzüglich zu löschen. Sind diese Daten mit anderen, für die in Absatz 1 
genannten Zwecke erforderlichen Daten derart verbunden, dass sie nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig großem Aufwand getrennt werden können, so sind diese Daten zu 
sperren; sie dürfen nicht mehr genutzt werden.

(4) Über die Einsichtnahme ist ein gesonderter Nachweis zu führen, aus dem ihr Zweck, 
die in Anspruch genommene Stelle sowie die Namen der betroffenen Person, deren Daten 
für eine weitere Verwendung erforderlich sind, hervorgehen. Diese Aufzeichnungen sind 
gesondert aufzubewahren, durch technische und organisatorische Maßnahmen zu sichern 
und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Erstellung folgt, zu vernichten. Dieser 
Nachweis ist der Parlamentarischen Kontrollkommission auf Wunsch vorzulegen.



Abschnitt 2
Datenverarbeitung

§ 13*
Speichern, Berichtigen, Löschen und Sperren personenbezogener Daten

(1) Umfang und Dauer der Speicherung personenbezogener Daten sind auf das für die 
Aufgabenerfüllung der Verfassungsschutzbehörde erforderliche Maß zu beschränken.

(2) Wird die Richtigkeit von personenbezogenen Daten von betroffenen Personen 
bestritten, so ist dies in der Akte und Datei zu vermerken oder auf sonstige Weise 
festzuhalten. Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Dabei 
muss nachvollziehbar bleiben, in welchem Zeitraum und aus welchem Grund sie unrichtig 
waren. Die Daten sind zu ergänzen, wenn sie unvollständig sind und dadurch 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt sein können.

(3) Personenbezogene Daten in Dateien sind zu löschen, wenn ihre Erhebung oder 
Speicherung unzulässig war oder ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr 
erforderlich ist. Bei jeder Einzelfallbearbeitung und nach festgesetzten Fristen, spätestens 
aber nach fünf Jahren, sind die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten auf 
ihre Erforderlichkeit zu überprüfen. Soweit die Daten Bestrebungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 
betreffen, sind sie spätestens zehn Jahre, soweit sie Bestrebungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 
oder 4 betreffen, spätestens fünfzehn Jahre nach dem Zeitpunkt der letzten gespeicherten 
relevanten Information zu löschen, es sei denn, der Leiter der Verfassungsschutzbehörde 
oder sein Vertreter trifft im Einzelfall ausnahmsweise eine andere Entscheidung.

(4) Personenbezogene Daten sind in Dateien zu sperren, soweit durch ihre Löschung 
schutzwürdige Belange der betroffenen Person oder von Dritten beeinträchtigt würden. Ein 
schutzwürdiges Interesse liegt auch vor, wenn die betroffene Person einen Antrag nach § 
26 Abs. 1 Satz 1 gestellt hat. An Stelle der Löschung tritt auch dann eine Sperrung, wenn 
die nach Absatz 3 zu löschenden Daten mit anderen Daten derart verbunden sind, dass 
sie nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand getrennt werden können. 
Die gesperrten Daten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Person nicht mehr genutzt 
werden.

(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, 
der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 
Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diesen Zweck verwendet 
werden.

__________
* § 13 Abs. 3 Satz 3 neu gefasst durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. April 2004.

§ 14
Voraussetzung der Speicherung

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene 
Informationen in Dateien nur speichern, wenn die Voraussetzungen ihrer Erhebung gemäß 
§ 9 Abs. 1 oder 2 vorliegen.

(2) Bundesgesetzliche Vorschriften über die Datenverarbeitung in gemeinsamen Dateien 



der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder bleiben unberührt.

§ 15
Speicherung personenbezogener Daten über Minderjährige

(1) Personenbezogene Daten über Minderjährige dürfen in Dateien nur gespeichert 
werden, wenn

1. diese zu dem Zeitpunkt, auf den sich die Daten beziehen, das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und

2. der Verdacht einer geheimdienstlichen Tätigkeit (§ 5 Abs. 1 Nr. 2) oder einer 
Bestrebung im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 besteht, die durch Anwendung von 
Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen verfolgt wird.

(2) Personenbezogene Daten über Minderjährige nach Vollendung des 16. und vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres sind nach zwei Jahren auf die Erforderlichkeit der 
Speicherung zu überprüfen und spätestens nach fünf Jahren zu löschen, es sei denn, 
dass nach Eintritt der Volljährigkeit weitere Erkenntnisse nach § 5 Abs. 1 angefallen sind.

§ 16
Begriff der Datei und der Akte

(1) Eine Datei im Sinne dieses Gesetzes ist

1. eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch automatisierte Verfahren 
verarbeitet und ausgewertet werden kann (automatisierte Datei) oder

2. jede sonstige Sammlung gleichartig aufgebauter personenbezogener Daten, die nach 
bestimmten Merkmalen geordnet und ausgewertet werden kann (nicht-automatisierte 
Datei).

Nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es sei denn, dass sie durch 
automatisierte Verfahren umgeordnet und ausgewertet werden können.

(2) Eine Akte ist jede sonstige amtlichen oder dienstlichen Zwecken dienende Unterlage; 
dazu zählen auch Bild- und Tonträger. Nicht hierunter fallen Vorentwürfe oder Notizen, die 
nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen.

§ 17
Dateianordnung

(1) Für jede automatisierte Datei der Verfassungsschutzbehörde sind in einer 
Dateianordnung durch die Verfassungsschutzbehörde festzulegen:

1. Bezeichnung der Datei,
2. Zweck der Datei,
3. Inhalt, Umfang, Voraussetzungen der Speicherung, Übermittlung und
Nutzung,
4. Berechtigung zur Eingabe von Daten,
5. Zugangsberechtigung,
6. Überprüfungsfristen und Speicherungsdauer,



7. Protokollierung.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist vor Erlass der Dateianordnung 
anzuhören.

 

Abschnitt 3
Informationsübermittlung und Auskunftserteilung

§ 18
Informationsübermittlung zwischen den
Verfassungsschutzbehörden

Die Verfassungsschutzbehörde unterrichtet das Bundesamt für Verfassungsschutz und die 
Verfassungsschutzbehörden der Länder über alle Angelegenheiten, deren Kenntnis zur 
Erfüllung der Aufgaben der empfangenden Stellen erforderlich ist.

§ 19
Informationsübermittlung an Bundesnachrichtendienst und
Militärischen Abschirmdienst

Die Verfassungsschutzbehörde übermittelt dem Bundesnachrichtendienst und dem 
Militärischen Abschirmdienst die ihr bekannt gewordenen Informationen, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Übermittlung für die Erfüllung der 
Aufgaben der empfangenden Stelle erforderlich ist. Handelt die 
Verfassungsschutzbehörde auf Ersuchen, so ist sie zur Übermittlung nur verpflichtet und 
berechtigt, wenn sich die tatsächlichen Anhaltspunkte aus den Angaben der ersuchenden 
Behörde ergeben.

§ 20
Informationsübermittlung durch die Verfassungsschutzbehörde an Polizei, 
Staatsanwaltschaft und andere Stellen

(1) Die im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben gewonnenen Erkenntnisse der 
Verfassungsschutzbehörde, die nicht personenbezogen sind, können an andere Behörden 
und Stellen, insbesondere an die Polizei und Staatsanwaltschaften, übermittelt werden, 
wenn sie für die Aufgabenerfüllung der empfangenden Stellen erforderlich sein können.

(2) Personenbezogene Daten übermittelt die Verfassungsschutzbehörde von sich aus an 
die Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen 
Sachleitungsbefugnis, die Polizei, sofern aufgrund der bei der Verfassungsschutzbehörde 
vorliegenden Informationen tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die 
Übermittlung zur Verhinderung oder Verfolgung von Staatsschutzdelikten erforderlich ist. 
Delikte nach Satz 1 sind die in § *74a Abs. 1 und § *120 Abs. 1 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 
(BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 
(BGBl. I S. 1756), genannten Straftaten sowie sonstige Straftaten, bei denen aufgrund 
ihrer Zielsetzung, des Motivs des Täters oder dessen Verbindung zu einer Organisation 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie gegen die in Artikel *73 Nr. 10 
Buchstabe b oder c des Grundgesetzes genannten Schutzgüter gerichtet sind.



(3) Personenbezogene Daten darf die Verfassungsschutzbehörde übermitteln

1. an die Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen 
Sachleitungsbefugnis, die Polizei, sofern aufgrund der bei der Verfassungsschutzbehörde 
vorliegenden Informationen tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass jemand eine 
Straftat plant oder begangen hat, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bedroht ist, oder wenn es zum Schutz vor Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 
5 Abs. 1 erforderlich ist,

2. an andere staatliche Behörden und an die der Aufsicht des Landes unterstellten 
Gebietskörperschaften, wenn dies zum Schutz vor Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 5 
Abs. 1 erforderlich ist,

3. an Stellen, die mit dem Überprüfungsverfahren nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 befasst sind,

4. an andere Stellen, wenn es zum Schutz vor Bestrebungen gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes unverzichtbar ist.

In den Fällen der Nummer 4 entscheidet der Leiter der Verfassungsschutzbehörde oder 
sein Vertreter.

(4) Soweit es zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten gemäß Absatz 2 
erforderlich ist, können die Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der 
staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, die Polizei die Übermittlung 
personenbezogener Daten im Einzelfall verlangen. Das Ersuchen bedarf der Schriftform, 
ist zu begründen und zu dokumentieren. Eine Übermittlung unterbleibt, sofern 
übergeordnete Bedenken aus den Aufgaben des Verfassungsschutzes der Übermittlung 
entgegenstehen. Die Entscheidung trifft der Leiter der Verfassungsschutzbehörde oder 
sein Vertreter. Die Ablehnung ist zu dokumentieren und zu begründen. Nach Wegfall der 
Ablehnungsgründe ist die Auskunft auf Verlangen nachzuholen.

(5) Die nach Absatz 2, 3 oder 4 übermittelten personenbezogenen Daten darf die 
empfangende Stelle nur zu dem Zweck verwenden, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt 
wurden. Auf diese Einschränkung ist die empfangende Stelle hinzuweisen.

§ 21
Informationsübermittlung an ausländische Stellen

Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten im Einvernehmen mit dem 
Bundesamt für Verfassungsschutz an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und 
zwischenstaatliche Stellen übermitteln, soweit die Übermittlung in einem Gesetz, einem 
Rechtsakt der Europäischen Gemeinschaften oder in einer internationalen Vereinbarung 
geregelt ist.

Eine Übermittlung darf auch erfolgen, wenn sie

1. zum Schutz von Leib oder Leben erforderlich ist oder

2. zur Erfüllung eigener Aufgaben, insbesondere in Fällen grenzüberschreitender 
Tätigkeiten der Verfassungsschutzbehörde, unumgänglich ist und im Empfängerland 
gleichwertige Datenschutzregelungen gelten.



Die Übermittlung unterbleibt, wenn ihr auswärtige Belange der Bundesrepublik 
Deutschland oder überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person, 
insbesondere deren Schutz vor einer rechtsstaatswidrigen Verfolgung, entgegenstehen. § 
20 Abs. 5 gilt entsprechend; die empfangende Stelle ist darüber hinaus darauf 
hinzuweisen, dass sich die Verfassungsschutzbehörde vorbehält, Auskunft über die 
Verarbeitung der übermittelten Daten zu verlangen.

§ 22
Informationsübermittlung an die Öffentlichkeit

Bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit, einschließlich der Medien, über Erkenntnisse der 
Verfassungsschutzbehörde ist die Übermittlung von personenbezogenen Daten nur 
zulässig, wenn es zu einer sachgemäßen Information erforderlich ist und schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Person nicht entgegenstehen. Werden von der 
Verfassungsschutzbehörde personenbezogene Daten an die Öffentlichkeit gegeben, so ist 
im Einzelfall zu prüfen, ob vorab eine Benachrichtigung der betroffenen Person oder des 
Dritten geboten ist.

§ 23
Dokumentation und Grundlage der Informationsübermittlung
durch die Verfassungsschutzbehörde

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten ist zu dokumentieren. Vor der 
Datenübermittlung soll der Akteninhalt gewürdigt und der Datenübermittlung zugrunde 
gelegt werden. Erkennbar unvollständige Daten sind vor der Übermittlung im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeit durch Einholung zusätzlicher Auskünfte zu vervollständigen, 
anderenfalls ist auf die Unvollständigkeit hinzuweisen.

§ 24*
Informationsübermittlung durch öffentliche Stellen an die Verfassungsschutzbehörde

(1) Die Verfassungsschutzbehörde kann von den Behörden des Landes und den der 
Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts nur die 
Übermittlung von Daten verlangen, die diesen Stellen im Rahmen ihrer Aufgaben 
vorliegen und die zur Erfüllung der Aufgaben des Verfassungsschutzes erforderlich sind. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die betreffenden Daten nicht aus allgemein zugänglichen 
Quellen oder nur mit übermäßigem Aufwand oder nur durch eine die betroffene Person 
stärker belastende Maßnahme erhoben werden können.

(2) Die Verfassungsschutzbehörde braucht Ersuchen nicht zu begründen, soweit dies dem 
Schutz der betroffenen Person dient oder eine Begründung den Zweck der Maßnahme 
gefährden würde.

(3) Die in Absatz 1 genannten Stellen übermitteln von sich aus der 
Verfassungsschutzbehörde alle ihnen im Rahmen ihrer Aufgaben vorliegenden Daten über 
Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen verfolgt werden, und über geheimdienstliche Tätigkeiten. Die 
Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen 
Sachleitungsbefugnis, die Polizei übermitteln darüber hinaus auch andere ihnen im 
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung bekannt gewordene Daten über Bestrebungen im Sinne 
des § 5 Abs. 1. Die Übermittlung personenbezogener Daten, die aufgrund einer 



Maßnahme nach § *100a der Strafprozessordnung bekannt geworden sind, ist nur 
zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass jemand eine der im 
aufgrund von Artikel *10 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes erlassenen Bundesgesetz als 
Voraussetzung für eine Beschränkungsmaßnahme genannten Straftaten plant, begeht 
oder begangen hat. Die Übermittlung personenbezogener Daten, die aufgrund anderer 
strafprozessualer Zwangsmaßnahmen bekannt geworden sind, ist nur zulässig, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte für geheimdienstliche oder sicherheitsgefährdende Tätigkeiten 
oder gewalttätige Bestrebungen bestehen. Auf die nach Satz 3 übermittelten Daten und 
die dazugehörenden Unterlagen finden die im aufgrund von Artikel *10 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes erlassenen Bundesgesetz enthaltenen Bestimmungen über die Nutzung, 
Übermittlung und Vernichtung von Daten entsprechende Anwendung. Die nach Satz 4 
übermittelten Daten dürfen nur zur Erforschung geheimdienstlicher oder 
sicherheitsgefährdender Tätigkeiten oder gewalttätiger Bestrebungen genutzt werden.

(4) Vorschriften zur Datenübermittlung an die Verfassungsschutzbehörde nach anderen 
Gesetzen bleiben unberührt.

(5) Die Verfassungsschutzbehörde hat die übermittelten Daten nach ihrem Eingang 
unverzüglich darauf zu überprüfen, ob sie für die Erfüllung ihrer in § 5 genannten 
Aufgaben erforderlich sind. Ergibt die Prüfung, dass sie nicht erforderlich sind, sind die 
Unterlagen unverzüglich zu vernichten. Die Vernichtung unterbleibt, wenn die Unterlagen 
von anderen Daten, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind, nicht oder nur mit 
unvertretbarem Aufwand getrennt werden können; in diesem Fall sind die Daten gesperrt 
und entsprechend zu kennzeichnen.

(6) Soweit andere gesetzliche Vorschriften nicht besondere Regelungen über die 
Dokumentation treffen, haben die Verfassungsschutzbehörde und die übermittelnde Stelle 
die Datenübermittlung zu dokumentieren.

__________
* § 24 Überschrift neu gefasst durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. April 2004.

§ 24a*
Informationsübermittlung durch nicht-öffentliche Stellen an die Verfassungsschutzbehörde

(1) Auskünfte nach § *8 Abs. 5 bis 8 des Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 20. 
Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954, 2970), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3202), dürfen nur auf schriftlichen Antrag des Leiters der 
Verfassungsschutzbehörde, im Falle seiner Verhinderung durch seinen Vertreter, 
eingeholt werden. Der Antrag ist zu begründen. Über den Antrag entscheidet der 
Innenminister, im Falle seiner Verhinderung der Staatssekretär.

(2) Der Innenminister unterrichtet die G 10-Kommission über die beschiedenen Anträge 
vor deren Vollzug. Bei Gefahr im Verzug kann der Innenminister den Vollzug der 
Entscheidung auch vor Unterrichtung der Kommission anordnen. Die Tatsachen, die 
Gefahr im Verzug begründen, sind zu dokumentieren und der Kommission mitzuteilen. Die 
G 10-Kommission prüft von Amts wegen oder auf Grund von Beschwerden die 
Zulässigkeit und Notwendigkeit der Einholung von Auskünften. Entscheidungen über 
Auskünfte, die die G 10-Kommission für nicht notwendig oder unzulässig erklärt, hat der 
Innenminister unverzüglich aufzuheben.



(3) Die Kontrollbefugnis der Kommission erstreckt sich auf die gesamte Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung der nach Absatz 1 erlangten Daten.

(4) Für die Verarbeitung der nach § *8 Abs. 5 bis 8 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes erhobenen Daten ist § *4 des Artikel 10-Gesetzes 
entsprechend anzuwenden.

(5) Für die Mitteilung an den Betroffenen findet § *12 Abs. 1 und 3 des Artikel 10-Gesetzes 
entsprechende Anwendung.

(6) Der Innenminister unterrichtet im Abstand von höchstens sechs Monaten die 
Parlamentarische Kontrollkommission über die Durchführung von Maßnahmen nach 
Absatz 1.

(7) Der Innenminister unterrichtet das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundes 
jährlich über die nach Absatz 1 durchgeführten Maßnahmen nach Maßgabe des § *8 Abs. 
10 Satz 1 zweiter Halbsatz des Bundesverfassungsschutzgesetzes.

(8) Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel *10 des 
Grundgesetzes) wird nach Maßgabe des Absatzes 1 in Verbindung mit § *8 Abs. 6 und 8 
des Bundesverfassungsschutzgesetzes eingeschränkt."

__________
* § 24a eingefügt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. April 2004.

§ 25
Übermittlungsverbote, Nachberichtspflicht

(1) Die Übermittlung von Daten unterbleibt, wenn

1. die Daten zu löschen oder für die empfangende Stelle nicht bedeutsam sind,

2. überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern,

3. erkennbar ist, dass unter Berücksichtigung der Art der Daten und ihrer Erhebung die 
schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person das Allgemeininteresse an der 
Übermittlung überwiegen,

4. es sich um personenbezogene Daten aus der engeren Persönlichkeitssphäre oder 
solche über Minderjährige unter 16 Jahren handelt, es sei denn, die empfangende Stelle 
der Daten benötigt diese zum Schutz vor Gewalt oder vor Vorbereitungshandlungen zur 
Gewalt oder vor geheimdienstlichen Tätigkeiten,

5. die Daten gesperrt sind und ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand von anderen zu übermittelnden Daten möglich ist oder

6. besondere gesetzliche Übermittlungsregelungen entgegenstehen; die Verpflichtung zur 
Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.

(2) Erweisen sich Daten nach ihrer Übermittlung als unrichtig, unvollständig, unzulässig 
gespeichert oder erhoben, so hat die übermittelnde Stelle den Empfänger unverzüglich 



darauf hinzuweisen, es sei denn, dass dies für die Beurteilung eines Sachverhaltes ohne 
Bedeutung ist. Unrichtige oder unvollständige Daten sind durch die übermittelnde Stelle 
gegenüber dem Empfänger zu berichtigen oder zu ergänzen, wenn durch die unrichtige 
oder unvollständige Übermittlung schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
beeinträchtigt sein können. Die Benachrichtigung sowie Ergänzung sind aktenkundig zu 
machen und in der entsprechenden Datei zu vermerken.

§ 26
Auskunft an betroffene Personen

(1) Die Verfassungsschutzbehörde erteilt betroffenen Personen auf schriftlichen Antrag 
unentgeltlich Auskunft über zu ihrer Person gespeicherte Daten. Von der Auskunft können 
Angaben über die Herkunft der Daten und von Übermittlungen ausgenommen werden, 
soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen. Über Daten aus Akten, die nicht zu 
der betroffenen Person geführt werden, wird Auskunft nur erteilt, soweit Daten, namentlich 
aufgrund von Angaben der betroffenen Person, mit angemessenem Aufwand auffindbar 
sind. Die Verfassungsschutzbehörde bestimmt Verfahren und Form der Auskunftserteilung 
nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Die Auskunftserteilung kann nur abgelehnt werden, soweit

1. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder 
eines Landes Nachteile bereiten würde,

2. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder wegen 
der berechtigten Interessen von Dritten geheimgehalten werden müssen oder

3. durch die Auskunftserteilung Informationsquellen gefährdet würden oder die 
Ausforschung des Erkenntnisstandes oder der Arbeitsweise der 
Verfassungsschutzbehörde zu befürchten ist.

Die Entscheidung trifft der Leiter der Verfassungsschutzbehörde oder ein besonders von 
ihm beauftragter Mitarbeiter, der die Befähigung zum Richteramt besitzen soll.

(3) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit dadurch der 
Zweck der Auskunftsverweigerung gefährdet würde. Die Gründe der 
Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren.

(4) Wird die Auskunftserteilung abgelehnt, ist dem Antragsteller die Rechtsgrundlage 
dieser Ablehnung mitzuteilen. Die antragstellende Person ist auf ihr Recht hinzuweisen, 
sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden zu können. Dem 
Landesbeauftragen für den Datenschutz ist auf sein Verlangen Auskunft zu erteilen. Stellt 
der Innenminister oder im Verhinderungsfall der Staatssekretär im Einzelfall fest, dass 
durch die Erteilung der Auskunft die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet 
würde, so darf die Auskunft nur dem Landesbeauftragten persönlich erteilt werden. 
Mitteilungen des Landesbeauftragten an die antragstellende Person dürfen keine 
Rückschlüsse auf den Kenntnisstand der Verfassungsschutzbehörde zulassen, sofern 
diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.

 

 



Abschnitt 4
Kontrolle der Verfassungsschutzbehörde

§ 27
Parlamentarische Kontrollkommission

(1) In Angelegenheiten des Verfassungsschutzes des Landes unterliegt die 
Landesregierung unbeschadet der Rechte des Landtages der Kontrolle durch die 
Parlamentarische Kontrollkommission. Die Kontrolle der Durchführung des aufgrund von 
Artikel *10 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes erlassenen Bundesgesetzes bleibt den 
aufgrund von Artikel *10 Abs. 2 des Grundgesetzes von dem Landtag bestellten Organen 
und Hilfsorganen vorbehalten.

(2) Die Parlamentarische Kontrollkommission besteht in der Regel aus fünf Mitgliedern, die 
nicht der Landesregierung angehören dürfen. Jede Fraktion des Landtages hat 
grundsätzlich Anspruch darauf, entsprechend der Zahl ihrer Mitglieder, mindestens jedoch 
durch ein Mitglied, in der Parlamentarischen Kontrollkommission vertreten zu sein. Der 
Landtag bestimmt zu Beginn jeder Wahlperiode die genaue Zahl der Mitglieder der 
Parlamentarischen Kontrollkommission und wählt die Mitglieder der Kommission nach 
Maßgabe des Satzes 2 aus seiner Mitte.

(3) Die Parlamentarische Kontrollkommission gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie übt 
ihre Tätigkeit auch über das Ende der Wahlperiode des Landtages solange aus, bis der 
nachfolgende Landtag die Mitglieder neu gewählt hat.

(4) Scheidet ein Mitglied aus dem Landtag oder aus der Fraktion, die ihn zur Wahl 
vorgeschlagen hat, aus, so verliert es seine Mitgliedschaft in der Parlamentarischen 
Kontrollkommission. Für dieses Mitglied ist unverzüglich ein neues Mitglied zu wählen; das 
Gleiche gilt, wenn ein Mitglied aus anderen Gründen aus der Parlamentarischen 
Kontrollkommission ausscheidet.

(5) Die Parlamentarische Kontrollkommission tritt mindestens einmal im Vierteljahr 
zusammen.

(6) Jedes Mitglied kann die Einberufung und die Unterrichtung der Parlamentarischen 
Kontrollkommission verlangen.

§ 28
Geheimhaltung

(1) Die Parlamentarische Kontrollkommission tagt in nichtöffentlicher Sitzung, über die 
jeweils ein Protokoll anzufertigen ist. Die Mitglieder sind zur Geheimhaltung der 
Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei ihrer Tätigkeit in der Parlamentarischen 
Kontrollkommission bekannt geworden sind. Dies gilt auch für die Zeit nach ihrem 
Ausscheiden aus der Parlamentarischen Kontrollkommission.

(2) Auf Antrag eines Mitgliedes beschließt die Parlamentarische Kontrollkommission über 
die Herstellung der Öffentlichkeit oder die Aufhebung der Vertraulichkeit nach Absatz 1, 
soweit öffentliche Geheimschutzinteressen, insbesondere die Aufrechterhaltung des 
Nachrichtenzuganges, oder berechtigte Interessen eines Einzelnen dem nicht 
entgegenstehen. Der Beschluss bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder der 
Kommission. Der Innenminister, im Falle seiner Verhinderung der Staatssekretär, kann 



einem Beschluss nach Satz 1 widersprechen, wenn die Voraussetzungen der Aufhebung 
der Vertraulichkeit gemäß Satz 1 nicht vorliegen. Der Innenminister, im Falle seiner 
Verhinderung der Staatssekretär, hat die Gründe hierfür darzulegen. Die Aufhebung der 
Vertraulichkeit von Beratungsgegenständen, die in die Verantwortlichkeit des Bundes oder 
eines Landes fallen, ist nur mit deren Zustimmung möglich.

(3) Sitzungsunterlagen und Protokolle verbleiben im Gewahrsam der 
Verfassungsschutzbehörde und können nur dort von den Mitgliedern der Kommission oder 
dem Innenminister, im Falle seiner Verhinderung dem Staatssekretär, eingesehen werden, 
es sei denn, der ordnungsgemäße Umgang mit diesen Unterlagen gemäß der 
Verschlusssachenanweisung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist nach 
Überzeugung der Parlamentarischen Kontrollkommission auf andere Weise gewährleistet.

§ 29
Kontrollrechte der Parlamentarischen Kontrollkommission

(1) Das Innenministerium hat die Parlamentarische Kontrollkommission umfassend über 
die allgemeine Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörde, das Lagebild und über die 
Vorgänge von besonderer Bedeutung, insbesondere Einzelfälle, in denen eine 
Datenübermittlung gemäß § 20 Abs. 4 Satz 3 unterblieben ist, sowie auf Verlangen der 
Kommission über sonstige Einzelfälle zu unterrichten. Ferner unterrichtet es über den 
Erlass und die Einhaltung von Verwaltungsvorschriften sowie über den Verfassungsschutz 
betreffende Eingaben einzelner Bürger (Petenten), sofern der Petent der Unterrichtung 
nicht widersprochen hat.

(2) Die Parlamentarische Kontrollkommission kann von dem Innenministerium alle für ihre 
Kontrollaufgaben erforderlichen Auskünfte, Unterlagen, Akten- und Dateneinsicht, 
Stellungnahmen und den Zutritt zur Verfassungsschutzbehörde verlangen sowie bei 
besonderem Aufklärungsbedarf Bedienstete und Auskunftspersonen zum Sachverhalt 
befragen, sofern dem nicht überwiegende öffentliche (zum Beispiel Aufrechterhaltung des 
Nachrichtenzugangs) oder private Belange entgegenstehen; das Innenministerium hat 
dies vor der Parlamentarischen Kontrollkommission zu begründen. Die Parlamentarische 
Kontrollkommission kann ferner den Landesbeauftragten für den Datenschutzbeauftragen, 
die Rechtmäßigkeit einzelner Maßnahmen, welche die Verfassungsschutzbehörde 
durchgeführt hat, zu überprüfen und der Kommission das Ergebnis der Überprüfung 
mitzuteilen. Die Befugnisse des Landesbeauftragten für den Datenschutz richten sich nach 
dem Landesdatenschutzgesetz von Mecklenburg-Vorpommern. Wird der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz nach § 26 Abs. 4 tätig, so kann er von sich aus 
die Parlamentarische Kontrollkommission unterrichten, wenn sich Beanstandungen 
ergeben, eine Mitteilung an die betroffene Person aber aus Geheimhaltungsgründen 
unterbleiben muss.

(3) Die Parlamentarische Kontrollkommission kann mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen 
Mitglieder nach Anhörung des Innenministeriums im Einzelfall einen Sachverständigen 
beauftragen, zur Wahrnehmung ihrer Kontrollaufgaben Untersuchungen durchzuführen. 
Der Sachverständige hat der Parlamentarischen Kontrollkommission über das Ergebnis 
seiner Untersuchungen zu berichten; § 28 Abs. 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Die Angaben über Ausgaben aus dem der Abteilung zugewiesenen Titel werden der 
Parlamentarischen Kontrollkommission im Ansatz vor Beratung des Haushaltsplanes zur 
Stellungnahme überwiesen. Das Innenministerium unterrichtet die Parlamentarische 
Kontrollkommission über den Vollzug des Haushaltsplanes, soweit es die der 



Verfassungsschutzbehörde zugewiesenen Titel betrifft.

 

Abschnitt 5
Schlussvorschriften

§ 30
Geltung des Landesdatenschutzgesetzes

Bei der Erfüllung der Aufgaben nach § 5 durch die Verfassungsschutzbehörde finden § 3 
Abs. 2 und 3, §§ 9, 10 Abs. 1 bis 4, §§ 11, 13 Abs. 1 bis 4,6 und 7, §§ 14, 15, 16, 18, 24 
und 25 des Landesdatenschutzgesetzes keine Anwendung.

§ 31
Übergangsregelung

Die Festlegung der Zahl der Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission und 
deren Wahl gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 hat innerhalb von drei Monaten nach In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes zu erfolgen. Mit dieser Wahl endet die Tätigkeit der aufgrund des 
Landesverfassungsschutzgesetzes vom 18. März 1992 (GVOBl. M-V S. 194) gebildeten 
Parlamentarischen Kontrollkommission.

§ 32*
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des § 30 am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Landesverfassungsschutzgesetz vom 18. März 1992 (GVOBl. M-V S. 
194) außer Kraft.

(2) § 30 tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Landesdatenschutzgesetz in Kraft tritt. Der 
Tag des In-Kraft-Tretens ist vom Innenministerium im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Mecklenburg-Vorpommern bekannt zu geben.

(3) § 13 Abs. 3 Satz 3 gilt wieder in der Fassung des Landesverfassungsschutzgesetzes 
vom 11. Juli 2001 (GVOBl. M-V S. 261), sobald das Bundesverfassungsschutzgesetz 
wieder in seiner am 31. Dezember 2001 geltenden Fassung gilt. Der Tag des In-Kraft-
Tretens ist vom Innenministerium im Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-
Vorpommern bekannt zu geben.

__________
* § 32 Abs. 3 eingefügt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. April 2004.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Schwerin, den 11. Juli 2001

Der Ministerpräsident Der Innenminister
Dr. Harald Ringstorff Dr. Gottfried Timm

 



Bekanntmachung des In-Kraft-Tretens des § 30 des Landesverfassungsschutzgesetzes

Vom 11. April 2002

(GVOBl. M-V S. 180)

Aufgrund des § 32 Abs. 2 des Landesverfassungsschutzgesetzes vom 11. Juli 2001 
(GVOBl. M-V S. 261) wird bekannt gemacht, dass § 30 des 
Landesverfassungsschutzgesetzes am 18. April 2002 in Kraft tritt.

Schwerin, den 11. April 2002

Der Innenminister
Dr. Gottfried Timm


